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Amtlicher Teil 

 
 

Beschluss-Nr. 269/2021 
 

Entgeltordnung für die Umladung und Entsorgung von Abfällen  
ab 2022 für Direktanlieferer 

 
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(Brandenburgische Kommunalverfassung – BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286) und § 9 Abs. 1 und 6 des 
Brandenburgischen Abfall- und Bodenschutzgesetzes (BbgAbfBodG) vom 06.06.1997 (GVBl. I S. 40) – in den 
jeweils geltenden Fassungen -  hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel in ihrer 
Sitzung vom 22.12.2021 folgende Entgeltordnung für die Umladung und Entsorgung von Abfällen ab 2022 für 
Direktanlieferer beschlossen: 
 
§ 1 Entgeltgegenstand 

Für die Umladung und Entsorgung von Abfällen gemäß § 2 sind Entgelte nach Maßgabe dieser Entgeltordnung zu 
entrichten. 
 
§ 2 Entgelte 

(1) Es werden folgende Entgelte erhoben: 
 

AVV-Nr. Abfallart Entgelt 
 in €/t 

20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle 112,52 

20 03 07 Sperrmüll 117,62 

17 02 03 Kunststoffe 112,52 

17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle 117,62 

 sonstige behandlungsbedürftige Abfälle 112,52 

 
(2) Abweichend von Abs. 1 werden für die Anlieferung geringer Abfallmengen folgende Mindestentgelte erhoben: 
 

1. Anlieferung auf dem Wertstoffhof Brandenburg an der Havel: 
 

AVV-Nr. Abfallart Entgelt unter 100 kg 
Abfallgewicht 

20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle 5,44 

20 03 07 Sperrmüll 6,55 

17 02 03 Kunststoffe 5,44 

17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle 6,55 

 sonstige behandlungsbedürftige Abfälle 5,44 

 
2. Anlieferungen im Recyclingpark Brandenburg an der Havel: 

 

AVV-Nr. Abfallart Entgelt unter 200 kg 
Abfallgewicht 

20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle 11,25 

20 03 07 Sperrmüll 11,76 

17 02 03 Kunststoffe 11,25 

17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle 11,76 

 sonstige behandlungsbedürftige Abfälle 11,25 

 
 Bei Anlieferung mit Fahrzeugen über einem Gesamtgewicht von 7,5 t oder mit einer Gesamtlänge von 

über 9 m erfolgt die Verwiegung der Abfälle über die LKW-Waage im Recyclingpark Brandenburg an der 
Havel. 

 
(3) Für die Entsorgung von teerhaltiger Dachpappe mit einer Kantenlänge von maximal 50 X 50 cm und frei von 

Anhaftungen (170303* Kohlenteer und teerhaltige Produkte) wird folgendes Entgelt erhoben: 
 

AVV-Nr. Abfallart Entgelt  
in €/t 

17 03 03* teerhaltige Dachpappe 683,24 
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(4) Abweichend von Abs. 3 werden für die Anlieferung geringer Mengen teerhaltiger Dachpappe folgende 
Mindestentgelte erhoben: 

 
1. Entgelt unter 100 kg Abfallgewicht bei Anlieferung auf dem Wertstoffhof Brandenburg an der Havel: 

34,16€ 
 

2. Entgelt unter 200 kg Abfallgewicht bei Anlieferung im Recyclingpark Brandenburg an der Havel: 
68,32€ 

 
§ 3 Entgeltpflichtige 

Entgeltpflichtig sind alle Anlieferer von Abfällen nach § 2. Eine Ausnahme hiervon bilden die von der Stadt 
Brandenburg an der Havel beauftragten Dritten im Rahmen der Haus- und Sperrmüllentsorgung sowie die 
Anlieferer von Sperrmüll in haushaltsüblichen Mengen (2-mal pro Jahr) auf dem Wertstoffhof. 
 
§ 4 Bemessungsgrundlage 

Das Entgelt wird nach dem verwogenen Gewicht abzüglich des verwogenen Leergewichtes bemessen.  
 
§ 5 Entgelterhebung und Fälligkeit 

Das Entgelt entsteht mit Anlieferung des Abfalls an der Entsorgungsanlage und wird zu diesem Zeitpunkt fällig. 
Dieses ist bei der Anlieferung bar zu entrichten. Auf dem Wertstoffhof kann ab 10,00 € mit einem elektronischen 
Bezahlsystem das Entgelt entrichtet werden. 
 
§ 6 In-Kraft-Treten 

Die Entgeltordnung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 

Funktions- und Statusbezeichnungen in dieser Entgeltordnung gelten für alle Geschlechter. 
 
 
gez. Steffen Scheller                           Brandenburg an der Havel, den 23.12.2021 
Oberbürgermeister 
 
 

- - - - - 
 

Beschluss-Nr. 270/2021 

 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung  

der Stadt Brandenburg an der Havel (Abfallgebührensatzung) 

 
Auf der Grundlage des § 3 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (Brandenburgische 
Kommunalverfassung – BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286),  § 9 Abs. 1 des Brandenburgischen Abfall- 
und Bodenschutzgesetzes (BbgAbfBodG) vom 06.06.1997 (GVBl. I. S. 40) und der §§ 1, 2, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) vom 31.03.2004 (GVBl. I S. 174) – in den jeweils 
geltenden Fassungen -  hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel in ihrer Sitzung 
vom 22.12.2021 folgende Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung der Stadt 
Brandenburg an der Havel (Abfallgebührensatzung) beschlossen: 
 

§ 1 Gegenstand 

(1) Die Stadt erhebt Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung 
der Stadt Brandenburg an der Havel. Dies gilt nicht für die Abnahme von Abfällen von Direktanlieferern an der 
Umladestation im Recyclingpark bzw. am Wertstoffhof, August-Sonntag-Straße 3, 14770 Brandenburg an der 
Havel, für die ein Entgelt auf der Grundlage der Entgeltordnung für die Umladung und Entsorgung von Abfällen 
in der jeweils gültigen Fassung erhoben wird. 
 

(2) Die Gebühren ergeben sich aus den nachfolgenden Bestimmungen und dem dieser Satzung als Anlage 
beigefügten Gebührentarif. Der in der Anlage beigefügte Gebührentarif ist Bestandteil dieser Satzung. 

 
§ 2 Bemessungsgrundlage 

(1) Die Gebühr für die Behältergestellung, das regelmäßige Einsammeln, den Transport, die Umladung und 
Entsorgung von Abfällen wird nach der Anzahl und der Größe der aufgestellten Abfallbehälter, der Art der 
Abfälle und der Häufigkeit der regelmäßigen Abfuhren bemessen. 

(2) Die Gebühr für die Behältergestellung, das Einsammeln, den Transport, die Umladung und Entsorgung von 
Abfällen, die in Abfallbehältern größer 1,1 m³ Fassungsvermögen gesammelt werden, wird nach der Größe 
und der Anzahl der gestellten Behälter, der Dauer der Gestellung der Behälter, der Anzahl der Aufstellungen 
und der Anzahl der Abfuhren der Behälter, der Anzahl des Austausches der Behälter, nach dem Gewicht der 
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entsorgten Abfälle sowie nach der Abfallart bemessen. Wird anlässlich der Abfuhr eines Behälters ein neuer 
Behälter aufgestellt, handelt es sich um den Austausch eines Behälters. 
 

(3) Die Gebühr für die Annahme am Wertstoffhof, die Behandlung, Verwertung oder Beseitigung von gefährlichen 
Abfällen in geringen Mengen von mehr als 50 kg pro Anlieferung und bis maximal 2.000 kg pro Jahr wird nach 
dem Gewicht und der Abfallart erhoben. Gleiches gilt für gefährliche Abfälle in geringen Mengen von bis zu 
50 kg pro Abfallbesitzer oder –erzeuger, sofern solche mehr als zweimal pro Jahr am Wertstoffhof abgegeben 
werden. 
 

(4) Die Gebühr für die Gestellung des blauen Abfallsackes, das Einsammeln, den Transport, die Umladung und 
Entsorgung für vorübergehend mehr anfallenden Abfall wird nach der Anzahl der vorübergehend mehr 
benötigten Abfallbehälter (blauer Abfallsack) bemessen. 
 
Die Gebühr für die Gestellung des transparenten Laubsackes, das Einsammeln, den Transport, die 
Behandlung, Verwertung oder Beseitigung für vorübergehend mehr anfallenden Grünschnitt und Laub wird 
nach der Anzahl der vorübergehend mehr benötigten Abfallbehälter (transparenter Abfallsack) bemessen. 
 

(5) Für die Bemessung der Gebühr nach Abs. 1 und Abs. 4 ist es unerheblich, ob und in welchem Umfang die 
aufgestellten Abfallbehälter bei ihrer Leerung im Einzelfall gefüllt sind. Im Fall des Abs. 1 ist zudem 
unerheblich, wie viele der aufgestellten Abfallbehälter im Einzelfall zu entleeren waren. Unberücksichtigt bleibt 
auch, ob und in welchem Umfang sperrige sowie wiederverwertbare Abfälle zur Abfuhr gegeben wurden. 
 

(6) Die Gebühr für die Sonderleerung von Abfallbehältern für Abfälle zur Verwertung gemäß § 9 Abs. 8 bzw. für 
gelbe Tonnen gemäß § 9 Abs. 9 der Satzung über die Abfallentsorgung der Stadt Brandenburg an der Havel 
wird nach der Anzahl, der Größe und der Abfallart der falsch befüllten Abfallbehälter erhoben. 

 
§ 3 Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der öffentlichen Abfallentsorgung Eigentümer 
des Grundstücks ist, von dem der Abfall entsorgt wird. 
 

(2) Ist für das Grundstück ein Erbbauberechtigter bestellt, so tritt an die Stelle des Grundstückseigentümers der 
Erbbauberechtigte. Ist für das Grundstück ein Nießbrauch bestellt, so tritt an die Stelle des 
Grundstückseigentümers der Nießbraucher. Ist für das Grundstück ein sonstiges zum Besitz eines 
Grundstücks berechtigendes dingliches Recht bestellt, so tritt an die Stelle des Grundstückseigentümers der 
dinglich Berechtigte. 
 

(3) Ist für ein Grundstück kein Eigentümer, Erbbauberechtigter, Nießbraucher oder sonst dinglich Berechtigter zu 
ermitteln, so ist gebührenpflichtig der Verfügungs- oder Nutzungsberechtigte. 
 

(4) Erzeuger und Besitzer von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen, die nicht Grundstückseigentümer sind 
und ihr Recht ausüben, sich mit Zustimmung des Grundstückseigentümers direkt an die Abfallentsorgung 
anzuschließen, sind gebührenpflichtig. 
 

(5) In den Fällen der Inanspruchnahme des blauen Abfallsackes, des transparenten Laubsackes, der 
Abfallbehälter größer 1,1 m³ und der Abgabe gefährlicher Abfälle in geringen Mengen gemäß § 2 Abs. 3 ist 
gebührenpflichtig der Leistungsempfänger.  
 

(6) Sind mehrere Personen für die gleiche Leistung gebührenpflichtig, haften sie als Gesamtschuldner. 
 

§ 4 Gebührenpflicht 

(1) Die Gebührenpflicht für die Restabfallbehälter und die Biotonnen entsteht erstmals mit dem Ersten eines 
Monats, der auf die Bereitstellung der Abfallbehälter auf dem betreffenden Grundstück durch die Stadt folgt. 
Auf Verlangen des Gebührenpflichtigen kann die Gebührenpflicht zum Ersten des Monats erfolgen, in dem 
der Restabfallbehälter bzw. die Biotonne aufgestellt wird, sofern der Gebührenpflichtige in dem Monat bereits 
Leistungen der Abfallentsorgung in Anspruch nehmen möchte. Danach entsteht die Gebührenpflicht mit 
Beginn eines jeden folgenden Kalenderjahres. 
 
Die Gebührenpflicht für den blauen Abfallsack und den transparenten Laubsack entsteht mit dem Erwerb. 
 
In den Fällen der Abgabe gefährlicher Abfälle in geringen Mengen gemäß § 2 Abs. 3 entsteht die 
Gebührenpflicht mit der Abgabe der Abfälle am Wertstoffhof. In den Fällen der Inanspruchnahme von 
Abfallbehältern größer 1,1 m³ entsteht die Gebührenpflicht mit dem Aufstellen der Behälter. 
 
Die Gebührenpflicht für die Sonderleerung von Abfallbehältern für Abfälle zur Verwertung bzw. gelben Tonnen 
entsteht mit der Sonderleerung.  
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(2) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem die Anschlusspflicht für das Grundstück entfällt. 
Voraussetzung ist die Abmeldung der Abfallbehälter nach § 8 Abs. 5 der Satzung über die Abfallentsorgung 
der Stadt Brandenburg an der Havel und die Bereitstellung der Abfallbehälter zur Abholung.  
 

(3) Die Gebührenpflicht für die Restabfallbehälter bei vorübergehend genutzten Grundstücken und für die Saison-
Biotonnen bezieht sich auf den Zeitraum vom 01.04. bis 30.09. eines jeden Kalenderjahres. Im genannten 
Zeitraum entsteht die Gebührenpflicht erstmals mit dem Ersten eines Monats, der auf die Bereitstellung der 
Abfallbehälter auf dem betreffenden Grundstück durch die Stadt folgt. Auf Verlangen des Gebührenpflichtigen 
kann die Gebührenpflicht zum Ersten des Monats erfolgen, in dem der Abfallbehälter aufgestellt wird, sofern 
der Gebührenpflichtige in dem Monat bereits Leistungen der Abfallentsorgung in Anspruch nehmen möchte.  
 
Die Gebührenpflicht für die Restabfallbehälter bei vorübergehend genutzten Grundstücken endet mit Ablauf 
des Monats, in dem die Anschlusspflicht erlischt.  

 
Im Übrigen gilt § 4 Abs. 2 Satz 2 entsprechend.  
 

(4) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit dem Zeitpunkt der Rechtsnachfolge auf 
den neuen Gebührenpflichtigen über. 
 

(5) Wird die Abfallentsorgung aus von der Stadt nicht zu vertretenden Gründen bis zu einem Monat unterbrochen 
oder bis zu drei Monaten eingeschränkt, so besteht kein Anspruch auf Gebührenermäßigung. 

 
§ 5 Erhebungszeitraum 

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entstehen der Gebührenpflicht während eines 
Kalenderjahres der Restteil des Jahres. 
 

(2) Der Erhebungszeitraum für die Restabfallbehälter bei vorübergehend genutzten Grundstücken und die 
Saison-Biotonnen wird auf den Zeitraum vom 01.04. bis 30.09. eines jeden Kalenderjahres festgelegt und bei 
Entstehen der Gebührenpflicht im Laufe des Zeitraumes vom 01.04. bis 30.09. auf den Restteil dieses 
Zeitraumes.  

 
§ 6 Fälligkeit der Gebührenschuld 

(1) Die Gebühr für die Restabfallbehälter und die Biotonnen wird durch Bescheid festgesetzt. Soweit im 
Gebührenbescheid nicht ein späterer Fälligkeitstermin angegeben ist, wird die Jahresgebühr in Teilbeträgen 
jeweils zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des Jahres fällig. Im Falle der Saison-Abfallbehälter gem. § 4 
Abs. 3 Satz 1 wird die Gebühr in Teilbeträgen jeweils zum 15.05. und 15.08. des Jahres fällig. Der 
Gebührenbescheid kann mit einem Bescheid über andere Gemeindeabgaben verbunden werden. 
 

(2) Entsteht die Gebührenpflicht für die Restabfallbehälter und die Biotonnen erstmals im Laufe des 
Kalenderjahres bzw. im Falle der Saison-Abfallbehälter erstmals nach dem 01.04. eines Jahres gilt Absatz 1 
Satz 2 und 3 mit der Maßgabe, dass der erste Teilbetrag nicht vor Ablauf von einem Monat nach Bekanntgabe 
des Gebührenbescheides fällig wird.  
 

(3) Die Gebühr für die Inanspruchnahme der Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von mehr als 1,1 m³ 
wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 

(4) Die Gebühr für die Abgabe gefährlicher Abfälle in geringen Mengen gem. § 2 Abs. 3 wird mit der Verwiegung 
der Abfälle auf dem Wertstoffhof fällig. 
 

(5) Die Gebühr für die Inanspruchnahme des blauen Abfallsackes und des transparenten Laubsackes wird jeweils 
mit dem Erwerb fällig. 
 

(6) Die Gebühr für die Sonderleerung von Abfallbehältern für Abfälle zur Verwertung bzw. gelbe Tonnen wird 
einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

 
§ 7 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.  

Funktions- und Statusbezeichnungen in dieser Satzung gelten für alle Geschlechter.  
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Anlage zu § 1 Abs. 2 und § 2 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung der 
Stadt Brandenburg an der Havel  
(Abfallgebührensatzung). 

 
Gebührentarif           

 
Die Gebührensätze betragen: 
 
1. Jahresgebührensätze für Restabfallbehälter:  

1.1. Entsorgungsrhythmus 14-tägig 
 

a. 60 l Rauminhalt       56,78 € 

b. 80 l Rauminhalt       74,96 € 

c. 120 l Rauminhalt     111,58 € 
 
1.2. Entsorgungsrhythmus 1 x wöchentlich     

 
a. 240 l Rauminhalt     450,00 € 

b. 1.100 l Rauminhalt 2.068,92 € 
 

1.3. Entsorgungsrhythmus 2 x wöchentlich     
 

a. 240 l Rauminhalt     897,29 € 

b. 1.100 l Rauminhalt 4.119,72 € 
 
2. Gebührensätze für Restabfallbehälter für vorübergehend genutzte Grundstücke (01.04. bis 30.09.): 

2.1. Entsorgungsrhythmus 14-tägig 
 

a. 60 l Rauminhalt       30,58 € 
b. 80 l Rauminhalt       40,06 € 
c. 120 l Rauminhalt       59,17 € 
 
2.2. Entsorgungsrhythmus 1 x wöchentlich 

 
a. 240 l Rauminhalt     231,11 € 

b. 1.100 l Rauminhalt 1.065,34 € 
 

2.3. Entsorgungsrhythmus 2 x wöchentlich     
 

a. 240 l Rauminhalt     450,00 € 

b. 1.100 l Rauminhalt 2.068,92 € 
 
3. Jahresgebührensätze der Biotonne für kompostierbare Abfälle: 

Entsorgungsrhythmus 14-tägig  
 

a. 60 l Rauminhalt       41,42 € 

b. 120 l Rauminhalt       80,85 € 
 
4. Gebührensätze der Saison-Biotonne für kompostierbare Abfälle (01.04. bis 30.09.): 

Entsorgungsrhythmus 14-tägig  
 

a. 60 l Rauminhalt       21,71 € 

b. 120 l Rauminhalt       41,42 € 
 
5. Gebührensätze für vorübergehend mehr anfallenden Abfall: 

 
5.1. Blauer Abfallsack        2,77 €/Stück 

5.2. Transparenter Laubsack        1,00 €/Stück 
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6. Gebührensätze für die Entsorgung von Abfallbehältern größer 1,1 cbm Fassungsvermögen 

 
Die Gebühr setzt sich wie folgt zusammen: (alle Angaben als Brutto) 

 

 Miete 
pro 
Behälter 
und Tag 

Kosten für 
Aufstellung 
eines 
Behälters 

Kosten 
für 
Abfuhr 
eines 
Behälters 

Kosten für 
Austausch 
eines 
Behälters 

Kosten für 
Umladung und 
Entsorgung für 
Sperrmüll oder 
gemischte Bau- 
und 
Abbruchabfälle 

Kosten für Umladung 
und Entsorgung für 
gemischte 
Siedlungsabfälle und 
sonstige Abfälle 

2,5 m³  
Absetzkipper 
mit Deckel 

 
1,52 € 

 
125,74 € 

 
125,74 € 

 
125,74 € 

104,93 €/t   
Mindestgebühr:  
10,49 €* 

99,84 €/t, 
Mindestgebühr:  
9,98 €* 

7 m³  
Absetzkipper 
mit Deckel 

 
1,88 € 

 
125,74 € 

 
125,74 € 

 
125,74 € 

104,93 €/t   
Mindestgebühr:  
10,49 €* 

99,84 €/t, 
Mindestgebühr:  
9,98 €* 

10 m³  
Absetzkipper 
mit Deckel 

 
2,08 € 

 
125,74 € 

 
125,74 € 

 
125,74 € 

104,93 €/t   
Mindestgebühr:  
10,49 €* 

99,84 €/t, 
Mindestgebühr:  
9,98 €* 

* Die Mindestgebühr gilt bei Anlieferung eines Abfallgewichtes unter 200 kg. 
 
Wird anlässlich der Abfuhr eines Behälters ein neuer Behälter aufgestellt, handelt es sich um den Austausch eines 
Behälters. 
 
7. Gebührensätze für die Sonderleerung von Behältern für Abfälle zur Verwertung 
 

a. 60 l Biotonne       20,47 € 

b. 120 l Biotonne       21,45 € 

c. 240 l Papiertonne       22,10 € 

d. 1.100 l Papiertonne      31,44 € 

e. 240 l gelbe Tonne      21,60 € 

f. 1.100 l gelbe Tonne      29,11 € 
 
8. Gefährliche Abfälle in geringen Mengen von mehr als 50 kg pro Anlieferung und bis maximal 2.000 kg im 

Jahr und gefährliche Abfälle von bis zu 50 kg pro Abfallbesitzer oder -erzeuger, sofern solche mehr als 
zweimal pro Jahr am Wertstoffhof abgegeben werden. 
 
Abfallartenspezifische Gebührensätze für gefährliche Abfälle aus privaten Haushalten und Kleinmengen aus 
anderen Herkunftsbereichen: 

 

Abfallart* Abfallschlüssel* Gebühr (€/kg)  

Verpackungen, die gefährliche Stoffe enthalten 
(z. B. Spraydosen mit schädlichen Restinhalten) 

150110* 
 

4,24 
 

Aufsaug- und Filtermaterialien (feste fett- und 
ölverschmutzte/ölhaltige Betriebsmittel) 

150202* 2,08 

Gebrauchte anorganische Chemikalien, die gefährliche Stoffe 
enthalten 
Feuerlöscher 

160507* 7,29 

Gebrauchte organische Chemikalien, die gefährliche Stoffe 
enthalten 

160508* 7,29 

Lösemittel 200113* 2,46 

Säuren 200114* 4,11 

Laugen 200115* 4,11 

Fotochemikalien 200117* 2,21 

Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Pestizide 200119* 7,29 

quecksilberhaltige Abfälle z. B. Fieberthermometer 200121* 13,25 

Altfarben und –lacke nicht ausgehärtet 
Farben, Druckfarben, Klebstoffe, die gefährliche Stoffe enthalten 

200127* /080111* 
2,21 
 

Dispersionsfarben, nicht ausgehärtet 200128  /080112 2,21 
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Abfallart* 
Abfallschlüssel* 
 

Gebühr (€/kg)  
 

Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 200129* 2,84 

Arzneimittel, Altmedikamente 200132 2,08 

zytotoxische / zytostatische Arzneimittel 200131* 4,11 

* gefährliche Abfälle 

 
 
gez. Steffen Scheller                  Brandenburg an der Havel, den 23.12.2021 
Oberbürgermeister 
 
 

- - - - - 

 
Beschluss Nr. 312/2021 
 

Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel 
über die Erhebung von Gebühren 

für die Benutzung der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung 
(Abwassergebührensatzung 2021) 

 

Auf der Grundlage der §§ 2, 3 und 28 Abs. 2, Nummer 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr.19], S.286), zuletzt geändert am 19.06.2019, und der §§ 1, 2, 
4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. März 2004 (GVBl. I / 04 S. 174), - jeweils in der bei Beschluss dieser Satzung geltenden Fassung - sowie 
der Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel über den Anschluss und die Benutzung der zentralen 
Abwasserbeseitigungsanlagen und -einrichtungen (Entwässerungssatzung) und der Satzung der Stadt 
Brandenburg an der Havel über den Anschluss und die Benutzung der dezentralen Abwasserbeseitigungsanlagen 
(Grubensatzung) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel in der Sitzung am 
22.12.2021 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1  
Gegenstand 

1. Die Stadt Brandenburg an der Havel (nachstehend “Stadt” genannt) erhebt für die Inanspruchnahme der 
öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung nach Maßgabe der Entwässerungssatzung und der 
Grubensatzung Benutzungsgebühren.  

2. Gebühren werden erhoben 

a) als Schmutzwassergebühr betreffend die Grundstücke, die an die Einrichtung der zentralen 
Schmutzwasserbeseitigung nach der Entwässerungssatzung angeschlossen sind und die Grundstücke, 
die mit einer abflusslosen Sammelgrube ausgestattet und an die Einrichtung der dezentralen 
Schmutzwasserbeseitigung nach der Grubensatzung angeschlossen sind; die Schmutzwassergebühr 
gliedert sich in eine Grund- und eine Mengengebühr, 

b) als Niederschlagswassergebühr, betreffend die Grundstücke, die an die öffentliche 
Niederschlagswasserbeseitigungsanlage angeschlossen sind oder von denen Niederschlagswasser auf 
anderen Wegen in diese eingeleitet wird,  

c) als Kleinkläranlagengebühr betreffend die Grundstücke, von denen nicht separierter Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen nach der Grubensatzung entsorgt wird, 

d) als Aufleitgebühr für besondere Einleitungen, die direkt an der Kläranlage erfolgen, 

e) als Grundwassereinleitgebühr, wenn nach der Entwässerungssatzung Grundwasser in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleitet wird. 
 

§ 2 
Gebührenmaßstab für die Schmutzwassergebühr 

1. Die Mengengebühr wird für die in § 1 Abs. 2a) genannten Fälle nach der Schmutzwassermenge bemessen, 
die von dem an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung angeschlossenen Grundstück eingeleitet 
wird. Die Berechnungseinheit ist ein Kubikmeter.  

2. In dem jeweiligen Erhebungszeitraum (§ 9) gilt als angefallene Schmutzwassermenge 

a) die von der öffentlichen Wasserversorgung gemäß deren Abrechnung bezogene Wassermenge, 

b) die dem Grundstück aus privaten Wasserversorgungsanlagen zugeführte Wassermenge, 
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c) die auf dem Grundstück gewonnene und die dem Grundstück sonst zugeführte Wassermenge. 

3. In den Fällen des Abs. 2 b) und c) hat der Gebührenschuldner geeichte oder beglaubigte Messeinrichtungen 
auf seine Kosten anzubringen und zu unterhalten. Von dieser Verpflichtung kann auf Antrag befreit werden, 
wenn die nach Abs. 2 b) und c) dem Grundstück zugeführte Wassermenge nachweislich ausschließlich für 
die gärtnerische Nutzung verwendet wird. Die Befreiung wird auf jederzeitigen Widerruf erteilt und soll in der 
Regel befristet werden. 

4. Wenn die Stadt auf Messeinrichtungen nach Abs. 3 verzichtet oder wenn diese Messeinrichtungen noch nicht 
erstellt sind, kann die Stadt als Nachweis über die Wassermengen prüfbare Unterlagen verlangen. Sie ist 
berechtigt, die Wassermengen zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt werden können. 

5. Diejenigen Wassermengen nach Abs. 2, die nachweislich nur zur gärtnerischen Nutzung des Grundstückes 
verwendet und somit nicht der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt werden, fließen nicht in die 
gebührenpflichtige Wassermenge ein. 

6. Die Grundgebühr wird je Hausanschluss bzw. je Sammelgrube für die Entsorgungs- und Betriebsbereitschaft 
der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung erhoben. Übersteigt die Anzahl der Hausanschlüsse bzw. 
Sammelgruben die Anzahl der Wasserbezugsstellen nach Abs. 2 a), b) oder c), so wird für jeden über die 
Anzahl der Wasserbezugsstellen hinausgehenden Anschluss eine weitere Grundgebühr erhoben. Übersteigt 
die Anzahl der Wasserbezugsstellen die Anzahl der Hausanschlüsse bzw. Sammelgruben, so wird die 
Grundgebühr nach dem größten Wassermessmittel erhoben. 

7. Die Grundgebühr dient der teilweisen Deckung der verbrauchsunabhängigen Kosten, die durch die Vorhaltung 
der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung entstehen. 

 
§ 3 

Absetzungen bezüglich der Schmutzwassermengengebühr 

1. Von der gebührenpflichtigen Wassermenge nach § 2 wird auf Antrag des Gebührenschuldners die 
Wassermenge herabgesetzt, die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet wurde. 

2. Der Nachweis nach Abs. 1 ist durch einen geeichten oder beglaubigten Wasserzähler zu führen, der auf 
Kosten des Gebührenschuldners einzubauen und zu unterhalten ist. Solange und soweit noch keine 
Wasserzähler eingebaut sind, entscheidet die Stadt nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und in welcher Höhe 
ein Abzug aufgrund eines anderen prüffähigen Nachweises gewährt wird. Die Stadt ist berechtigt, die nicht 
eingeleiteten Wassermengen zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt werden können.  

3. Der Antrag auf Absetzung nach Abs. 1 ist spätestens einen Monat nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides bei der Stadt zu stellen. 

 
§ 4 

Gebührenmaßstab für die Niederschlagswassergebühr 

1. Die Niederschlagswassergebühr wird nach der Größe der zu entwässernden Fläche jährlich im Voraus 
berechnet.  

2. Die zu entwässernde Fläche nach Abs. 1 ist die versiegelte Grundstücksfläche, von der Niederschlags- und 
Oberflächenwasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Dies gilt auch für bebaute und befestigte 
Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser oberirdisch über öffentliche oder private Flächen in die 
öffentliche Abwasseranlage geleitet wird. 

3. Versiegelte Grundstücksflächen sind bebaute und befestigte Grundstücksflächen. Zu diesen Flächen zählen 
die Grundflächen der Gebäude zuzüglich der Dachüberstände, Terrassen, Hofräume, Zuwegungen, 
Stellplätze, Garageneinfahrten und sonstige Flächen, soweit diese mit Platten, Pflaster, Beton, Asphalt oder 
ähnlichen Materialien befestigt sind.  

4. Der Gebührenpflichtige hat die Berechnungsgrundlage und Änderungen innerhalb eines Monats nach Eintritt 
der Gebührenpflicht oder der Änderung der Stadt mitzuteilen, soweit für Änderungen keine Genehmigungen 
nach der Entwässerungssatzung erforderlich sind. Die Stadt kann vom Gebührenpflichtigen eine Aufstellung 
der versiegelten Grundstücksfläche verlangen. Der Stadt sind die Flächen mitzuteilen, die an öffentliche 
Abwasseranlagen angeschlossen sind. Soweit es nach Prüfung erforderlich ist, sind der Stadt die kompletten 
Anschlussverhältnisse, einschließlich der Versickerungsanlagen mitzuteilen und in einem Lageplan 1:100 
einzuzeichnen. 

Wer nicht innerhalb eines Monats nach Eintritt der Gebührenpflicht seiner Mitteilungsverpflichtung 
nachkommt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu einer Höhe von 
5.000 Euro je Einzelfall geahndet werden.  

5. Bei Grundstücken, für die keine bzw. keine prüffähigen Angaben des Gebührenpflichtigen vorliegen, wird die 
versiegelte Fläche von der Stadt anhand eventuell vorhandener Unterlagen oder im Wege der Schätzung 
ermittelt.  

6. Die Stadt ist berechtigt, die Angaben des Gebührenschuldners nach Abs. 4 örtlich zu überprüfen oder durch 
Dritte überprüfen zu lassen. Ergibt diese Überprüfung eine Erhöhung der Größe der zu entwässernden Fläche 
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um mehr als 10 v. H. gegenüber der vom Gebührenschuldner angegebenen Flächengröße, hat der 
Gebührenschuldner der Stadt die für die Überprüfung entstandenen Kosten zu erstatten.  

7. In Zweifelsfällen, wie z. B. Gründächer, Regenwassernutzungsanlagen, entscheidet die Stadt nach 
pflichtgemäßem Ermessen über eine Reduzierung der für die Gebührenberechnung anzusetzenden 
Flächengröße. Der Stadt sind die Flächen mitzuteilen, die an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen 
sind.  

§ 5 
Weitere Gebührenmaßstäbe 

1. Die Gebühr für die Entsorgung nach § 1 Abs. 2 c) bemisst sich nach der Menge von nicht separiertem 
Klärschlamm, der bei Entleerung der Kleinkläranlage abgefahren wird. Die Einheit ist ein Kubikmeter. 

2. Die Gebühr für Aufleitungen nach § 1 Abs. 2 d) bemisst sich nach der an der Kläranlage aufgeleiteten Menge. 
Die Einheit ist ein Kubikmeter. Die gebührenpflichtigen Mengen werden durch die an der Kläranlage 
vorhandene Messeinrichtung ermittelt. 

3. Die Gebühr für Grundwassereinleitungen nach § 1 Abs. 2 e) bemisst sich nach der in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleiteten Menge. Der Antragsteller hat für eine geeignete 
Mengenmessung des eingeleiteten Grundwassers auf seine Kosten Sorge zu tragen. Die Stadt ist berechtigt, 
die eingeleiteten Mengen zu schätzen, soweit prüfbare Nachweise nicht erbracht werden.  
 

§ 6 
Gebührenhöhe 

1. Die Schmutzwassermengengebühr beträgt 2,74 Euro pro Kubikmeter. 

2. Die Schmutzwassergrundgebühr beträgt monatlich in Abhängigkeit von der Größe des Nenndurchlaufes der 
für den Wasserbezug eingesetzten Messmittel: 

Größe des Messmittels    Gebühr 
  
Qn     2,5 bzw. Q3     4      11,00 Euro/Monat 
Qn     6    bzw. Q3   10      26,40 Euro/Monat 
Qn   10    bzw. Q3   16      44,00 Euro/Monat 
Qn   15    bzw. Q3   25      66,00 Euro/Monat 
Qn   40    bzw. Q3   63    176,00 Euro/Monat 
Qn   60    bzw. Q3 100    264,00 Euro/Monat 
Qn 150    bzw. Q3 250    660,00 Euro/Monat 
Qn 250    bzw. Q3 400 1.100,00 Euro/Monat 

 
In den Fällen des § 2 Abs. 6 Satz 2 bemisst sich jede weitere Grundgebühr nach dem Messmittel Qn 2,5. Ist kein 
Messmittel vorhanden, bemisst sich die Grundgebühr ebenfalls nach dem Messmittel Qn 2,5. 

3. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 1,02 Euro pro vollen Quadratmeter und Jahr. 

4. Die Kleinkläranlagengebühr beträgt 13,70 Euro pro Kubikmeter.  

5. Die Aufleitgebühr beträgt 2,74 Euro pro Kubikmeter.  

6. Die Grundwassereinleitgebühr beträgt 1,70 Euro pro Kubikmeter.  

7. Wird die Höhe der Gebühr innerhalb eines Erhebungszeitraumes geändert, ist die Stadt berechtigt, die Höhe 
der Gebühren anteilig im Verhältnis des von der Änderung erfassten Zeitraumes zu dem gesamten 
Erhebungszeitraum festzusetzen. Von dieser rechnerischen Ermittlung kann auf Antrag des 
Gebührenpflichtigen abgesehen werden, wenn dieser Tatsachen in geeigneter Form nachweist oder glaubhaft 
macht, die eine wahrscheinlichere Differenzierung ermöglichen. 

 
§ 7 

Starkverschmutzer 

- weggefallen – 
 

§ 8 
Entstehung der Gebührenschuld 

1. Die Gebührenschuld nach § 1 Abs. 2 a), b) und e) entsteht mit dem Ablauf des Erhebungszeitraumes, 
frühestens jedoch mit dem Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung. Endet ein 
Benutzungsverhältnis vor Ablauf des Erhebungszeitraumes, entsteht die Gebührenschuld mit diesem 
Zeitpunkt.  

2. Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind entsprechende Vorauszahlungen zu leisten. 
Diese sind zum 15.02., 15.03., 15.04., 15.05., 15.06., 15.07., 15.08., 15.09., 15.10., 15.11. und zum 15.12. 
des jeweiligen Kalenderjahres zu entrichten, sofern diese Termine in den Erhebungszeitraum fallen.  
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3. Die Höhe der Vorauszahlungen richtet sich nach den zuletzt festgesetzten Abwassergebühren. Die 
Vorauszahlungen werden zu elf gleichen Teilbeträgen erhoben. Die Stadt kann die Vorauszahlungen dem 
Betrag anpassen, der sich für den laufenden Erhebungszeitraum voraussichtlich ergeben wird. In den Fällen 
des § 1 Abs. 2 e) kann auf Vorauszahlungen verzichtet werden.  

4. Die Gebührenschuld nach § 1 Abs. 2 c) und d) entsteht mit der Einleitung in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung.  

  
§ 9 

Erhebungszeitraum 

1. Erhebungszeitraum ist in den Fällen des § 1 Abs. 2 a), b) und e) das Kalenderjahr.  

2. In besonders begründeten Fällen kann die Stadt den Erhebungszeitraum auf einen Zeitraum von mindestens 
einem Monat verkürzen. Für diesen Fall gilt § 8 Abs. 2 und 3 nicht. 

3. Abweichend von Abs. 1 beginnt der Erhebungszeitraum zu dem Zeitpunkt, in dem erstmalig die Möglichkeit 
besteht, die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung in Anspruch zu nehmen. Fällt die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung vor dem Ende des Erhebungszeitraums 
weg, so endet der Erhebungszeitraum zu diesem Zeitpunkt. 

4. In Fällen des Abs. 3 wird die Niederschlagswassergebühr anteilig tageweise berechnet.  
 

§ 10 
Veranlagung und Fälligkeit 

 
1. Die Gebühr nach § 1 Abs. 2 a), b) und e) wird nach Ablauf des Erhebungszeitraumes durch einen 

Gebührenbescheid festgesetzt. Die Vorauszahlungen können auch durch gesonderten 
Gebührenvorauszahlungsbescheid festgesetzt werden. 

2. Die Gebühr nach § 1 Abs. 2 c) und d) wird nach erfolgter Einleitung in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung festgesetzt.   

3. Die Gebühren sind nach Ablauf von 14 Kalendertagen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.  
 

§ 11 
Gebührenschuldner 

1. Gebührenpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Inanspruchnahme der öffentlichen 
Abwasserbeseitigungseinrichtung Eigentümer des Grundstücks ist, von dem Abwasser mittelbar oder 
unmittelbar in die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleitet wird. Ist für ein Grundstück ein 
Erbbaurecht bestellt, so tritt an die Stelle des Grundstückseigentümers der Erbbauberechtigte. Ist für ein 
Grundstück ein Nießbrauch bestellt, so tritt an die Stelle des Grundstückseigentümers der Nießbraucher.  

Besteht für ein Grundstück ein Nutzungsrecht im Sinne des § 8 Abs. 2 Sätze 4 bis 6 KAG, so tritt an die Stelle 
des Grundstückseigentümers der Nutzer. Abweichend davon kann auch Gebührenpflichtiger sein, wer im 
Zeitpunkt der Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung tatsächlicher Einleiter des 
auf dem Grundstück anfallenden Abwassers ist, welches mittelbar oder unmittelbar in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleitet wird. Der Nachweis ist durch die Vorlage geeigneter Dokumente 
(z.B. Mietverträge, Pachtverträge) zu führen. Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 

2. Bei Wohnungseigentum können die Gebühren einheitlich für die Gemeinschaft festgesetzt werden. Der 
Gebührenbescheid wird den Wohnungseigentümern oder dem Verwalter, den die Wohnungseigentümer nach 
dem Wohnungseigentumsgesetz bestellt haben, bekannt gegeben. 

3. Wird das Eigentum, Erbbaurecht oder ein Nießbrauchsrecht an einem Grundstück übertragen, so geht die 
Gebührenpflicht mit dem Zeitpunkt der Rechtsnachfolge auf den neuen Gebührenschuldner über. 

4. Weiterhin ist gebührenpflichtig, wer nach § 7 Abs. 13 der Entwässerungssatzung Abwasser direkt auf die 
Kläranlage Brandenburg/Briest einleitet oder einleiten lässt. 
 

§ 12 
Auskunfts- und Duldungspflicht 

1. Der Gebührenschuldner bzw. sein Vertreter hat der Stadt und deren Beauftragten jede Auskunft zu erteilen, 
die für die Festsetzung und Erhebung erforderlich ist. Dies gilt auch für die Feststellung von 
Bemessungsgrundlagen vor Einführung eines anderen Gebührenmaßstabs.  

2. Die Stadt kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Absatz 1 zur Auskunft verpflichteten Personen haben 
dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen Umfang zu helfen. 

3. Die Gebührenschuldner und ihre Vertreter haben dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der Stadt 
den Zutritt zu allen Teilen der Grundstücksentwässerungsanlagen, soweit dies für die Festsetzung und 
Erhebung der Gebühren erforderlich ist, zu gestatten. 
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§ 13 
Anzeigepflicht 

1. Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Stadt sowohl vom Veräußerer als auch vom 
Erwerber innerhalb eines Monats ab Erklärung der Auflassung schriftlich anzuzeigen. Die Anzeigepflicht 
besteht auch für den nachweislich tatsächlichen Einleiter. Unterbleibt die Anzeige, so haften der bisherige und 
der neue Gebührenschuldner als Gesamtschuldner für die seit dem Eigentumswechsel entstandenen 
Gebühren bis zum Eingang der Anzeige. 

2. Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Gebühren beeinflussen, so hat der 
Gebührenschuldner dies unverzüglich der Stadt schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, 
wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. 

3. Ist zu erwarten, dass sich im Laufe des Kalenderjahres die Abwassermenge um mehr als 50 v. H. der 
Abwassermenge des Vorjahres erhöhen oder ermäßigen wird, so hat der Gebührenschuldner hiervon der 
Stadt unverzüglich Mitteilung zu machen. 

 
§ 14 

Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft. 
 
 
gez. Steffen Scheller                   Brandenburg an der Havel, den 23.12.2021 
Oberbürgermeister 

 
 

* * * 
 

Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel 
über die Erhebung von Gebühren 

für die Benutzung der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung 
(Abwassergebührensatzung 2022) 

 
Auf der Grundlage der §§ 2, 3 und 28 Abs. 2, Nummer 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr.19], S.286), zuletzt geändert am 19.06.2019, und der §§ 1, 2, 
4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. März 2004 (GVBl. I / 04 S. 174), - jeweils in der bei Beschluss dieser Satzung geltenden Fassung - sowie 
der Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel über den Anschluss und die Benutzung der zentralen 
Abwasserbeseitigungsanlagen und -einrichtungen (Entwässerungssatzung) und der Satzung der Stadt 
Brandenburg an der Havel über den Anschluss und die Benutzung der dezentralen Abwasserbeseitigungsanlagen 
(Grubensatzung) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel in der Sitzung am 
22.12.2021 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Gegenstand 

1. Die Stadt Brandenburg an der Havel (nachstehend “Stadt” genannt) erhebt für die Inanspruchnahme der 
öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung nach Maßgabe der Entwässerungssatzung und der 
Grubensatzung Benutzungsgebühren.  

2. Gebühren werden erhoben 

a) als Schmutzwassergebühr betreffend die Grundstücke, die an die Einrichtung der zentralen 
Schmutzwasserbeseitigung nach der Entwässerungssatzung angeschlossen sind und die 
Grundstücke, die mit einer abflusslosen Sammelgrube ausgestattet und an die Einrichtung der 
dezentralen Schmutzwasserbeseitigung nach der Grubensatzung angeschlossen sind; die 
Schmutzwassergebühr gliedert sich in eine Grund- und eine Mengengebühr, 

b) als Niederschlagswassergebühr, betreffend die Grundstücke, die an die öffentliche 
Niederschlagswasserbeseitigungsanlage angeschlossen sind oder von denen Niederschlagswasser 
auf anderen Wegen in diese eingeleitet wird,  

c) als Kleinkläranlagengebühr betreffend die Grundstücke, von denen nicht separierter Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen nach der Grubensatzung entsorgt wird, 

d) als Aufleitgebühr für besondere Einleitungen, die direkt an der Kläranlage erfolgen, 

e) als Grundwassereinleitgebühr, wenn nach der Entwässerungssatzung Grundwasser in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleitet wird. 
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§ 2 
Gebührenmaßstab für die Schmutzwassergebühr 

1. Die Mengengebühr wird für die in § 1 Abs. 2a) genannten Fälle nach der Schmutzwassermenge bemessen, 
die von dem an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung angeschlossenen Grundstück eingeleitet 
wird. Die Berechnungseinheit ist ein Kubikmeter.  

2. In dem jeweiligen Erhebungszeitraum (§ 9) gilt als angefallene Schmutzwassermenge 

a) die von der öffentlichen Wasserversorgung gemäß deren Abrechnung bezogene Wassermenge, 

b) die dem Grundstück aus privaten Wasserversorgungsanlagen zugeführte Wassermenge, 

c) die auf dem Grundstück gewonnene und die dem Grundstück sonst zugeführte Wassermenge. 

3. In den Fällen des Abs. 2 b) und c) hat der Gebührenschuldner geeichte oder beglaubigte Messeinrichtungen 
auf seine Kosten anzubringen und zu unterhalten. Von dieser Verpflichtung kann auf Antrag befreit werden, 
wenn die nach Abs. 2 b) und c) dem Grundstück zugeführte Wassermenge nachweislich ausschließlich für 
die gärtnerische Nutzung verwendet wird. Die Befreiung wird auf jederzeitigen Widerruf erteilt und soll in der 
Regel befristet werden. 

4. Wenn die Stadt auf Messeinrichtungen nach Abs. 3 verzichtet oder wenn diese Messeinrichtungen noch nicht 
erstellt sind, kann die Stadt als Nachweis über die Wassermengen prüfbare Unterlagen verlangen. Sie ist 
berechtigt, die Wassermengen zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt werden können. 

5. Diejenigen Wassermengen nach Abs. 2, die nachweislich nur zur gärtnerischen Nutzung des Grundstückes 
verwendet und somit nicht der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt werden, fließen nicht in die 
gebührenpflichtige Wassermenge ein. 

6. Die Grundgebühr wird je Hausanschluss bzw. je Sammelgrube für die Entsorgungs- und Betriebsbereitschaft 
der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung erhoben. Übersteigt die Anzahl der Hausanschlüsse bzw. 
Sammelgruben die Anzahl der Wasserbezugsstellen nach Abs. 2 a), b) oder c), so wird für jeden über die 
Anzahl der Wasserbezugsstellen hinausgehenden Anschluss eine weitere Grundgebühr erhoben. Übersteigt 
die Anzahl der Wasserbezugsstellen die Anzahl der Hausanschlüsse bzw. Sammelgruben, so wird die 
Grundgebühr nach dem größten Wassermessmittel erhoben. 

7. Die Grundgebühr dient der teilweisen Deckung der verbrauchsunabhängigen Kosten, die durch die Vorhaltung 
der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung entstehen. 

 
§ 3 

Absetzungen bezüglich der Schmutzwassermengengebühr 

1. Von der gebührenpflichtigen Wassermenge nach § 2 wird auf Antrag des Gebührenschuldners die 
Wassermenge herabgesetzt, die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet wurde. 

2. Der Nachweis nach Abs. 1 ist durch einen geeichten oder beglaubigten Wasserzähler zu führen, der auf 
Kosten des Gebührenschuldners einzubauen und zu unterhalten ist. Solange und soweit noch keine 
Wasserzähler eingebaut sind, entscheidet die Stadt nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und in welcher Höhe 
ein Abzug aufgrund eines anderen prüffähigen Nachweises gewährt wird. Die Stadt ist berechtigt, die nicht 
eingeleiteten Wassermengen zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt werden können.  

3. Der Antrag auf Absetzung nach Abs. 1 ist spätestens einen Monat nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides bei der Stadt zu stellen. 

 
§ 4 

Gebührenmaßstab für die Niederschlagswassergebühr 

1. Die Niederschlagswassergebühr wird nach der Größe der zu entwässernden Fläche jährlich im Voraus 
berechnet.  

2. Die zu entwässernde Fläche nach Abs. 1 ist die versiegelte Grundstücksfläche, von der Niederschlags- und 
Oberflächenwasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Dies gilt auch für bebaute und befestigte 
Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser oberirdisch über öffentliche oder private Flächen in die 
öffentliche Abwasseranlage geleitet wird. 

3. Versiegelte Grundstücksflächen sind bebaute und befestigte Grundstücksflächen. Zu diesen Flächen zählen 
die Grundflächen der Gebäude zuzüglich der Dachüberstände, Terrassen, Hofräume, Zuwegungen, 
Stellplätze, Garageneinfahrten und sonstige Flächen, soweit diese mit Platten, Pflaster, Beton, Asphalt oder 
ähnlichen Materialien befestigt sind.  

4. Der Gebührenpflichtige hat die Berechnungsgrundlage und Änderungen innerhalb eines Monats nach Eintritt 
der Gebührenpflicht oder der Änderung der Stadt mitzuteilen, soweit für Änderungen keine Genehmigungen 
nach der Entwässerungssatzung erforderlich sind. Die Stadt kann vom Gebührenpflichtigen eine Aufstellung 
der versiegelten Grundstücksfläche verlangen. Der Stadt sind die Flächen mitzuteilen, die an öffentliche 
Abwasseranlagen angeschlossen sind. Soweit es nach Prüfung erforderlich ist, sind der Stadt die kompletten 
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Anschlussverhältnisse, einschließlich der Versickerungsanlagen mitzuteilen und in einem Lageplan 1:100 
einzuzeichnen. 

Wer nicht innerhalb eines Monats nach Eintritt der Gebührenpflicht seiner Mitteilungsverpflichtung 
nachkommt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu einer Höhe von 
5.000 Euro je Einzelfall geahndet werden.  

5. Bei Grundstücken, für die keine bzw. keine prüffähigen Angaben des Gebührenpflichtigen vorliegen, wird die 
versiegelte Fläche von der Stadt anhand eventuell vorhandener Unterlagen oder im Wege der Schätzung 
ermittelt.  

6. Die Stadt ist berechtigt, die Angaben des Gebührenschuldners nach Abs. 4 örtlich zu überprüfen oder durch 
Dritte überprüfen zu lassen. Ergibt diese Überprüfung eine Erhöhung der Größe der zu entwässernden Fläche 
um mehr als 10 v. H. gegenüber der vom Gebührenschuldner angegebenen Flächengröße, hat der 
Gebührenschuldner der Stadt die für die Überprüfung entstandenen Kosten zu erstatten.  

7. In Zweifelsfällen, wie z. B. Gründächer, Regenwassernutzungsanlagen, entscheidet die Stadt nach 
pflichtgemäßem Ermessen über eine Reduzierung der für die Gebührenberechnung anzusetzenden 
Flächengröße. Der Stadt sind die Flächen mitzuteilen, die an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen 
sind.  

 
§ 5 

Weitere Gebührenmaßstäbe 

1. Die Gebühr für die Entsorgung nach § 1 Abs. 2 c) bemisst sich nach der Menge von nicht separiertem 
Klärschlamm, der bei Entleerung der Kleinkläranlage abgefahren wird. Die Einheit ist ein Kubikmeter. 

2. Die Gebühr für Aufleitungen nach § 1 Abs. 2 d) bemisst sich nach der an der Kläranlage aufgeleiteten Menge. 
Die Einheit ist ein Kubikmeter. Die gebührenpflichtigen Mengen werden durch die an der Kläranlage 
vorhandene Messeinrichtung ermittelt. 

3. Die Gebühr für Grundwassereinleitungen nach § 1 Abs. 2 e) bemisst sich nach der in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleiteten Menge. Der Antragsteller hat für eine geeignete 
Mengenmessung des eingeleiteten Grundwassers auf seine Kosten Sorge zu tragen. Die Stadt ist berechtigt, 
die eingeleiteten Mengen zu schätzen, soweit prüfbare Nachweise nicht erbracht werden.  
 

§ 6 
Gebührenhöhe 

1. Die Schmutzwassermengengebühr beträgt 2,77 Euro pro Kubikmeter. 

2. Die Schmutzwassergrundgebühr beträgt monatlich in Abhängigkeit von der Größe des Nenndurchlaufes der 
für den Wasserbezug eingesetzten Messmittel: 

Größe des Messmittels    Gebühr 
  
Qn     2,5 bzw. Q3     4      11,00 Euro/Monat 
Qn     6    bzw. Q3   10      26,40 Euro/Monat 
Qn   10    bzw. Q3   16      44,00 Euro/Monat 
Qn   15    bzw. Q3   25      66,00 Euro/Monat 
Qn   40    bzw. Q3   63    176,00 Euro/Monat 
Qn   60    bzw. Q3 100    264,00 Euro/Monat 
Qn 150    bzw. Q3 250    660,00 Euro/Monat 
Qn 250    bzw. Q3 400 1.100,00 Euro/Monat 

 
In den Fällen des § 2 Abs. 6 Satz 2 bemisst sich jede weitere Grundgebühr nach dem Messmittel Qn 2,5. Ist kein 
Messmittel vorhanden, bemisst sich die Grundgebühr ebenfalls nach dem Messmittel Qn 2,5. 

3. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 1,02 Euro pro vollen Quadratmeter und Jahr. 

4. Die Kleinkläranlagengebühr beträgt 13,85 Euro pro Kubikmeter.  

5. Die Aufleitgebühr beträgt 2,77 Euro pro Kubikmeter.  

6. Die Grundwassereinleitgebühr beträgt 1,70 Euro pro Kubikmeter.  

7. Wird die Höhe der Gebühr innerhalb eines Erhebungszeitraumes geändert, ist die Stadt berechtigt, die Höhe 
der Gebühren anteilig im Verhältnis des von der Änderung erfassten Zeitraumes zu dem gesamten 
Erhebungszeitraum festzusetzen. Von dieser rechnerischen Ermittlung kann auf Antrag des 
Gebührenpflichtigen abgesehen werden, wenn dieser Tatsachen in geeigneter Form nachweist oder glaubhaft 
macht, die eine wahrscheinlichere Differenzierung ermöglichen. 
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§ 7 
Starkverschmutzer 

- weggefallen – 

 
§ 8 

Entstehung der Gebührenschuld 

1. Die Gebührenschuld nach § 1 Abs. 2 a), b) und e) entsteht mit dem Ablauf des Erhebungszeitraumes, 
frühestens jedoch mit dem Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung. Endet ein 
Benutzungsverhältnis vor Ablauf des Erhebungszeitraumes, entsteht die Gebührenschuld mit diesem 
Zeitpunkt.  

2. Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind entsprechende Vorauszahlungen zu leisten. 
Diese sind zum 15.02., 15.03., 15.04., 15.05., 15.06., 15.07., 15.08., 15.09., 15.10., 15.11. und zum 15.12. 
des jeweiligen Kalenderjahres zu entrichten, sofern diese Termine in den Erhebungszeitraum fallen.  

3. Die Höhe der Vorauszahlungen richtet sich nach den zuletzt festgesetzten Abwassergebühren. Die 
Vorauszahlungen werden zu elf gleichen Teilbeträgen erhoben. Die Stadt kann die Vorauszahlungen dem 
Betrag anpassen, der sich für den laufenden Erhebungszeitraum voraussichtlich ergeben wird. In den Fällen 
des § 1 Abs. 2 e) kann auf Vorauszahlungen verzichtet werden.  

4. Die Gebührenschuld nach § 1 Abs. 2 c) und d) entsteht mit der Einleitung in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung.  

  
§ 9 

Erhebungszeitraum 

1. Erhebungszeitraum ist in den Fällen des § 1 Abs. 2 a), b) und e) das Kalenderjahr.  

2. In besonders begründeten Fällen kann die Stadt den Erhebungszeitraum auf einen Zeitraum von mindestens 
einem Monat verkürzen. Für diesen Fall gilt § 8 Abs. 2 und 3 nicht. 

3. Abweichend von Abs. 1 beginnt der Erhebungszeitraum zu dem Zeitpunkt, in dem erstmalig die Möglichkeit 
besteht, die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung in Anspruch zu nehmen. Fällt die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung vor dem Ende des Erhebungszeitraums 
weg, so endet der Erhebungszeitraum zu diesem Zeitpunkt. 

4. In Fällen des Abs. 3 wird die Niederschlagswassergebühr anteilig tageweise berechnet.  
 

§ 10 
Veranlagung und Fälligkeit 

1. Die Gebühr nach § 1 Abs. 2 a), b) und e) wird nach Ablauf des Erhebungszeitraumes durch einen 
Gebührenbescheid festgesetzt. Die Vorauszahlungen können auch durch gesonderten 
Gebührenvorauszahlungsbescheid festgesetzt werden. 

2. Die Gebühr nach § 1 Abs. 2 c) und d) wird nach erfolgter Einleitung in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung festgesetzt.   

3. Die Gebühren sind nach Ablauf von 14 Kalendertagen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.  
 

§ 11 
Gebührenschuldner 

1. Gebührenpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Inanspruchnahme der öffentlichen 
Abwasserbeseitigungseinrichtung Eigentümer des Grundstücks ist, von dem Abwasser mittelbar oder 
unmittelbar in die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleitet wird. Ist für ein Grundstück ein 
Erbbaurecht bestellt, so tritt an die Stelle des Grundstückseigentümers der Erbbauberechtigte. Ist für ein 
Grundstück ein Nießbrauch bestellt, so tritt an die Stelle des Grundstückseigentümers der Nießbraucher. 

Besteht für ein Grundstück ein Nutzungsrecht im Sinne des § 8 Abs. 2 Sätze 4 bis 6 KAG, so tritt an die Stelle 
des Grundstückseigentümers der Nutzer. Abweichend davon kann auch Gebührenpflichtiger sein, wer im 
Zeitpunkt der Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung tatsächlicher Einleiter des 
auf dem Grundstück anfallenden Abwassers ist, welches mittelbar oder unmittelbar in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleitet wird. Der Nachweis ist durch die Vorlage geeigneter Dokumente 
(z.B. Mietverträge, Pachtverträge) zu führen. Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 

2. Bei Wohnungseigentum können die Gebühren einheitlich für die Gemeinschaft festgesetzt werden. Der 
Gebührenbescheid wird den Wohnungseigentümern oder dem Verwalter, den die Wohnungseigentümer nach 
dem Wohnungseigentumsgesetz bestellt haben, bekannt gegeben. 

3. Wird das Eigentum, Erbbaurecht oder ein Nießbrauchsrecht an einem Grundstück übertragen, so geht die 
Gebührenpflicht mit dem Zeitpunkt der Rechtsnachfolge auf den neuen Gebührenschuldner über. 
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4. Weiterhin ist gebührenpflichtig, wer nach § 7 Abs. 13 der Entwässerungssatzung Abwasser direkt auf die 
Kläranlage Brandenburg/Briest einleitet oder einleiten lässt. 

 
§ 12 

Auskunfts- und Duldungspflicht 

1. Der Gebührenschuldner bzw. sein Vertreter hat der Stadt und deren Beauftragten jede Auskunft zu erteilen, 
die für die Festsetzung und Erhebung erforderlich ist. Dies gilt auch für die Feststellung von 
Bemessungsgrundlagen vor Einführung eines anderen Gebührenmaßstabs.  

2. Die Stadt kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Absatz 1 zur Auskunft verpflichteten Personen haben 
dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen Umfang zu helfen. 

3. Die Gebührenschuldner und ihre Vertreter haben dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der Stadt 
den Zutritt zu allen Teilen der Grundstücksentwässerungsanlagen, soweit dies für die Festsetzung und 
Erhebung der Gebühren erforderlich ist, zu gestatten. 

 
§ 13 

Anzeigepflicht 

1. Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Stadt sowohl vom Veräußerer als auch vom 
Erwerber innerhalb eines Monats ab Erklärung der Auflassung schriftlich anzuzeigen. Die Anzeigepflicht 
besteht auch für den nachweislich tatsächlichen Einleiter. Unterbleibt die Anzeige, so haften der bisherige und 
der neue Gebührenschuldner als Gesamtschuldner für die seit dem Eigentumswechsel entstandenen 
Gebühren bis zum Eingang der Anzeige. 

2. Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Gebühren beeinflussen, so hat der 
Gebührenschuldner dies unverzüglich der Stadt schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, 
wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. 

3. Ist zu erwarten, dass sich im Laufe des Kalenderjahres die Abwassermenge um mehr als 50 v. H. der 
Abwassermenge des Vorjahres erhöhen oder ermäßigen wird, so hat der Gebührenschuldner hiervon der 
Stadt unverzüglich Mitteilung zu machen. 

 
§ 14 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft. 
 
 
gez. Steffen Scheller                   Brandenburg an der Havel, den 23.12.2021 
Oberbürgermeister 
 
  
 

- - - - - 
 

 
 
 

Ungültigkeitserklärung eines Dienstausweises 
 
 

Der abhanden gekommene Dienstausweis, ausgestellt auf den Namen Uwe Schwichtenberg mit der 
Ausweisnummer 2295 und der Gültigkeitsdauer bis zum 31.12.2029 wird hiermit für ungültig erklärt. 
 
 
 
 

- - - - - 
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Termine der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse  
im Januar 2022 

 
Stand: 03.01.2022 
 

Termin Gremium Ort Zeit 

Di., 
04.01.2022 

Ausschuss für Ordnung, 
Sicherheit und Petitionen 

Technologie- und Gründerzentrum (TGZ), 
Friedrich-Franz-Str. 19, Raum 018/019, 
14770 Brandenburg an der Havel 

 
18:00 Uhr 

Mi., 
05.01.2022 

Jugendhilfeausschuss 
Technologie- und Gründerzentrum (TGZ), 
Friedrich-Franz-Str. 19, Raum 018/019, 
14770 Brandenburg an der Havel 

 
17:00 Uhr 

Do., 
06.01.2022 

Ausschuss für Soziales, Familie, 
Gesundheit und Senioren 

Technologie- und Gründerzentrum (TGZ), 
Friedrich-Franz-Str. 19, Raum 018/019, 
14770 Brandenburg an der Havel 

 
18:00 Uhr 

Di., 
11.01.2022 

Ausschusses für Finanzen, 
Wirtschaft, Digitalisierung und 
kommunale Zusammenarbeit                       

Technologie- und Gründerzentrum (TGZ), 
Friedrich-Franz-Str. 19, Raum 018/019, 
14770 Brandenburg an der Havel 

 
18:00 Uhr 

Mi., 
12.01.2022 

Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Umwelt und Verkehr 

Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel, 
Altstädtischer Markt 10, Beratungsraum 301, 
14770 Brandenburg an der Havel l 

18:00 Uhr 

Do., 
13.01.2022 

Ausschusses für Kultur, Bildung 
und Sport 

Technologie- und Gründerzentrum (TGZ), 
Friedrich-Franz-Str. 19, Raum 018/019, 
14770 Brandenburg an der Havel 

 
18:00 Uhr 

Do., 
13.01.2022 

Ausschuss für Rechnungsprüfung 
und Vergaben 

Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel, 
Altstädtischer Markt 10, Beratungsraum 301, 
14770 Brandenburg an der Havel 

 
18:00 Uhr 

Mo., 
17.01.2022 

Hauptausschuss 
Technologie- und Gründerzentrum (TGZ), 
Friedrich-Franz-Str. 19, Raum 018/019, 
14770 Brandenburg an der Havel 

 
18:00 Uhr 

Di., 
18.01.2022 

Unterausschuss 
Jugendhilfeplanung 

Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel 
Wiener Straße 1, Beratungsraum 421 
14772 Brandenburg an der Havel 

16:00 Uhr 

Do., 
20.01.2022 

Unterausschuss Finanzen 
Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel 
Wiener Straße 1, Beratungsraum 421 
14772 Brandenburg an der Havel 

 
16:00 Uhr 

Mi., 
26.01.2022 

Stadtverordnetenversammlung 
Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel, 
Altstädtischer Markt 11, Rolandsaal, 
14770 Brandenburg an der Havel 

 
16:00 Uhr 

 
Die aktuellen Termine, Tagungsorte und Tagesordnungen sind im Internet unter www.stadt-brandenburg.de in 

der Rubrik „Rathaus“ / „Stadtverordnetenversammlung“ / „Termine + Vorlagen“ einzusehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stadt-brandenburg.de/
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Nichtamtlicher Teil 

 
 
 

Lokale Aktionsgruppe Fläming-Havel 
 

Arbeit an Entwicklungsstrategie beginnt – Mitmachen erwünscht! 
 

Die Lokale Aktionsgruppe Fläming-Havel ruft alle Einwohnerinnen und Einwohner im ländlichen Raum des 
Landkreises Potsdam-Mittelmark und der Stadt Brandenburg an der Havel auf, sich mit eigenen Ideen an der 
Erstellung der regionalen Entwicklungsstrategie zu beteiligen. Ab Januar lädt sie zu drei Strategieworkshops zur 
Ideenfindung ein. Was macht die Region auch in Zukunft lebenswert? Welche Themen sollen für Verbesserungen 
angegangen werden? Welche konkreten Ideen sollen berücksichtigt werden? Diese und andere Fragen werden mit 
allen Interessierten diskutiert.  
 

Ziel der Lokalen Aktionsgruppe Fläming-Havel (LAG) ist es, die nachhaltige Entwicklung auf dem Lande zu fördern 
und so den hier lebenden Menschen eine gute Zukunft zu ermöglichen. In den kommenden 5 Monaten wird deshalb 
gemeinsam mit den Gemeinden, Vereinen, Unternehmen und Einwohnern eine Entwicklungsstrategie für die Jahre 
2023 bis 2027 erarbeitet. Mit diesem Papier wird sich die Region zwischen Beetzsee und Treuenbrietzen, zwischen 
Nuthetal und Wiesenburg am Wettbewerb um die Anerkennung als LEADER-Förderregion bewerben.  
Ausgehend von einer Analyse der Stärken und Schwächen der Region sollen mit allen Akteuren abgestimmte 
Entwicklungsziele und Handlungsschwerpunkte erarbeitet werden. Dabei können alle Interessierte mitwirken und 
ihre konkreten Ideen, Ziele, Aktionen und Visionen auf Veranstaltungen vorstellen oder über den direkten Kontakt 
zum Regionalbüro der LAG einbringen.  
Die Lokale Aktionsgruppe lädt alle, die sich einmischen wollen, herzlich zu den folgenden Terminen ein: 
 24.01.2022 (Mo.), 16 bis 20 Uhr, Heimvolkshochschule am Seddiner See   
 26.01.2022 (Mi.), 16 bis 20 Uhr, Kunsthalle Wiesenburg  
 12.02.2022 (Sa.), 10 bis 14 Uhr, Krugpark Brandenburg  
 
Die Workshops werden unter Beachtung der Corona-Eindämmungsverordnung stattfinden. Aus diesem Grunde 
wird die Zahl der Teilnehmenden begrenzt und eine Teilnahme wahrscheinlich nur unter 2G-Bedingungen möglich 
sein.  
Eine Teilnahme ist deshalb nur nach bestätigter Anmeldung bis zum 12. Januar 2022 möglich.  
 
Sollten Präsenzveranstaltungen an den genannten Terminen aufgrund der zukünftig geltenden Vorschriften nicht 
möglich sein, werden alternative Termine oder Online-Veranstaltungen angeboten. 
 
Ab Mitte Februar werden ergänzend digitale Möglichkeiten zur Beteiligung geschaffen. Nach mindestens einer 
weiteren Diskussions-Veranstaltung ist für Mai/ Juni 2022 dann der formelle Beschluss der neuen Regionalen 
Entwicklungsstrategie (RES) auf einer Mitgliederversammlung der Lokalen Aktionsgruppe Fläming-Havel 
vorgesehen.  
 
Das Anmeldeformular und weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.flaeming-havel.de. 
Für Fragen stehen Ihnen Eileen Genz und Heiko Bansen unter der Rufnummer 033849/ 90 19 48 oder per E-Mail 
lag@flaeming-havel.de zur Verfügung. 
 

www.flaeming-havel.de
mailto:lag@flaeming-havel.de
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